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Betri�t: 

Ansuchen um Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen  

Hausapotheke in 2723 Muthmannsdorf – Dr. Barbara Sav GP 

 

Bezug: 

Kundmachung vom 16. Februar 2026 in den Amtlichen Nachrichten 

Niederösterreich 

 
 

Frist: 30. März 2026 

 

 

 

WBA5-S-2525/002  

Kundmachung der Bezirkshauptmannscha� Wiener Neustadt über ein Ansuchen um Erteilung der 

Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke in 2723 Muthmannsdorf, Schulgartenstraße 58.  

Gemäß §§ 48 und 54 Apothekengesetz wird verlautbart, dass Frau Dr. med. Barbara Sav, Ärz.n für 

Allgemeinmedizin, wohnha� in 2724 Hohe Wand, Am Loderhof 234, die Bewilligung zur Haltung einer 

ärztlichen Hausapotheke am Ordina.onssitz in 2723 Muthmannsdorf, Schulgartenstraße 58 gem. § 29 

Apothekengesetz ab 01.04.2026 beantragt hat.  
Inhaber von öffentlichen Apotheken können etwaige Einsprüche hinsichtlich der Bedarfsfrage innerhalb 

von 6 Wochen, vom Tag dieser Verlautbarung angerechnet, bei der Bezirkshauptmannscha� Wiener 

Neustadt schri�lich einbringen.  

Die bestehende Bewilligung zur Führung einer ärztlichen Hausapotheke am Ordina.onssitz 2723 

Muthmannsdorf, Schulgartenstraße 58, durch Herrn Dr. Gerhard Zöchinger bleibt aufrecht (Job-Sharing).  

Später einlangende Einsprüche werden nicht mehr in Betracht gezogen.  
 

Für den Bezirkshauptmann 

Mag. S e i l e r 
 

 

 


